
BayStVollzG: Art. 176 Vollzugsbedienstete

Art. 176  Vollzugsbedienstete 
 
(1) 1Die Aufgaben der Justizvollzugsanstalten werden von Vollzugsbeamten wahrgenommen. 2Aus 
besonderen Gründen können sie auch anderen Bediensteten der Justizvollzugsanstalten sowie 
nebenamtlichen oder vertraglich verpflichteten Personen übertragen werden.

(2) Für jede Anstalt ist entsprechend ihrer Aufgabe die erforderliche Anzahl von Bediensteten der 
verschiedenen Berufsgruppen, insbesondere des allgemeinen Vollzugsdienstes, des Werkdienstes, des 
Krankenpflegedienstes und des Verwaltungsdienstes, sowie von Seelsorgern, Ärzten, Pädagogen, 
Psychologen und Sozialarbeitern vorzusehen.


